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2. Jahrgang Freitag, den 21. August 2020 Nr. 17

Auf Grund mehrfacher Beschädigungen durch das Überfah-
ren der Pflanzfläche durch LKW´s musste der Zwergenkreisel 
im Ortsteil Gräfenroda neu gestaltet werden. Diese Neugestal-
tung konnte nunmehr durch die Firma Tief- und Landschaftsbau 
GmbH aus Stadtilm fertiggestellt werden. Die Pflanzfläche wurde 
verkleinert und ein mit Großpflaster befestigter Umring geschaf-
fen, welcher einem Überfahren durch LKW´s standhält.

Zwergenkreisel
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Gemeinderat der Gemeinde Geratal in öffentlicher Sitzung am 
10.09.2019 den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung OT Gossel gebilligt und dessen Auslage beschlossen.
Mit Schreiben vom 22.09.2019 wurden die betroffenen Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren (Beteili-
gung gemäß § 4(2) BauGB – 2. Entwurf) beteiligt.
Die Bürgerbeteiligung wurde im Rahmen einer öffentlichen Aus-
legung der Planunterlagen im Zeitraum vom 14.10.2019 bis ein-
schließlich 15.11.2019 durchgeführt.
Die in den Stellungnahmen enthaltenen Anregungen hat der 
Ortschaftsrat entsprechend Anlage 1 mit folgendem Ergebnis 
geprüft:

a) berücksichtigt wurden Anregungen und Hinweise von (siehe 
Anlage 1):
- Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Ref. 210 Trä-

gerbeteiligung, Postfach 2249, 99403 WEIMAR
- Landratsamt Ilmkreis, Ritterstr. 14, 99310 ARNSTADT
- Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-

schutz, Carl-August-Allee8-10, 99423 WEIMAR
- Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, 

Preilipper Str., 07407 RUDOLSTADT
- Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-

formation, Katasterbereich Saalfeld, Albrecht-Dürrer-Str. 
3, 07318 SAALFELD

- Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode, Forststr. 71, 99097 
ERFURT

- Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“, An 
der Glashütte 3, 99330 GERATAL/ OT GRÄFENRODA

- TEN Thüringer Energie, Gebietszentrum Mitte, Schwer-
borner Straße 30, 99087 ERFURT

- Tauber Delaborierung GmbH, In der Hochstedter Ecke 2, 
99098 ERFURT

b) ohne Anregungen sind Stellungnahmen eingegangen von:
- Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Ar-

chäologie – Bau- und Kunstdenkmalpflege, Petersberg 
Haus 12, 99084 ERFURT

- Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Ar-
chäologie – Archäologische Denkmalpflege, Humboldtstr. 
11, 99423 WEIMAR

- GDMcom mbH, Maximilianallee 4, 04129 LEIPZIG
- Gemeinde Amt Wachsenburg, Erfurter Str. 42, 99334 

AMT WACHSENBURG
- Stadtverwaltung Arnstadt, Markt 1, 99310 ARNSTADT
- Gemeinde Angelroda, Hauptstr. 41, 99338 ANGELRODA
- Stadtverwaltung Suhl, Marktplatz 1, 98527 SUHL
- Gemeinde Martinroda; Marienstr. 2, 98693 MARTINRO-

DA
c) Folgende Träger öffentlicher. Belange wurden beteiligt, ha-

ben sich jedoch bis zum heutigen Tag nicht geäußert:
- Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen 

Raum, Ref. 43 Regionale Landentwicklung Nord- und Mit-
telthüringen, Hans-C.-Wirz Str. 2, 99867 Gotha

- Thüringer Landesamt f. Landwirtschaft und ländlichen 
Raum, Ref. 43 Flurbereinigungsbereich Gotha, Hans-C.-
Wirz Str. 2, 99867 Gotha

- Thüringer Forstamt Frauenwald, Forsthaus Allzunah, 
98711 FRAUENWALD

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Postfach 90 01 02, 
99104 ERFURT

- Stadtverwaltung Plaue, Hauptstr. 38, 9938 PLAUE
- Stadtverwaltung Ohrdruf, Marktplatz 1, 999885 OHRD-

RUF
- Stadtverwaltung Oberhof, Zellaer Str. 10, 98559 OBER-

HOF
- Gemeinde Elgersburg, Lindenplatz 5, 98716 ELGERS-

BURG
d) Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Anregun-

gen durch Bürger vorgebracht.

Die Anlage 1 ist Bestandteil des Abwägungsprotokolls.
Der Bürgermeister der Gemeinde Geratal wird beauftragt, die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rah-
men des Verfahrens Anregungen geäußert haben, vom Ergebnis 
dieses Beschlusses in Kenntnis zu setzen.

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Geratal

Bekanntmachung von Beschlüssen 
des Gemeinderates

Gefasste Beschlüsse der 6. Versammlung 
des Gemeinderates  
der Gemeinde Geratal vom 07.07.2020
Öffentlicher Teil:

092-07/07/20 vom 07.07.2020
Die Niederschrift der 5. Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Geratal vom 25.02.2020 (öffentlicher Teil) wird genehmigt.

093-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Nut-
zungsordnung für den Friedhof (Waldfriedhof) „RuheForst Ge-
ratal/Thüringer Wald“. Der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
wird ermächtigt, die erforderlichen behördlichen Genehmigun-
gen einzuholen.

094-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entgelt-
ordnung für den Friedhof (Waldfriedhof) „RuheForst Geratal/Thü-
ringer Wald“.

095-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Neufas-
sung der Hauptsatzung der Gemeinde Geratal.

096-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Geschäftsord-
nung für den Gemeinderat und die Ausschüsse sowie die Ort-
schaftsräte der Gemeinde Geratal.

097-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Satzung 
über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Geratal (Kita-Benutzungssatzung).

098-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt den Neubau 
einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Gräfenroda am Standort 
des ehemaligen Freibades in der Bahnhofstraße auf dem Grund-
stück der Gemeinde Geratal.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt entsprechende 
Fördermittelanmeldungen/-anträge einzureichen um den Eigen-
anteil der Gemeinde Geratal möglichst gering zu halten.
Die Thüringer Aufbaubank (TAB) soll die Gemeinde bei der Um-
setzung des Projektes unterstützen. Die TAB erarbeitet in Zu-
sammenhang mit der Gemeinde eine Machbarkeitsstudie mit 
Bedarfsplanung, Variantenuntersuchung und Wirtschaftslich-
keits-vergleich.
Die Planung des Anbaus am Standort „An der Keramik 2“ Ortsteil 
Gräfenroda wird nicht fortgeführt, die abgeschlossenen Ingeni-
eurverträge werden durch die Gemeinde Geratal gekündigt.

099-07/07/20 vom 07.07.2020
Auf Grund der § 1 Abs. 6, § 1a Abs. 2 und § 4 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 5874), und den §§ 2 Abs. 2 und 21 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28.01.2003, GVBl. S. 41, mehrfach geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) hat der 
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Die Anlage 1 ist Bestandteil des Abwägungsprotokolls.
Der Bürgermeister der Gemeinde Geratal wird beauftragt, die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rah-
men des Verfahrens Anregungen geäußert haben, vom Ergebnis 
dieses Beschlusses in Kenntnis zu setzen.

102-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Verein-
fachte Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Sande“ Ge-
meinde Geratal/OT Geraberg in der Fassung vom Juli 2020 ge-
mäß §10 BauGB als Satzung.
Die Begründung in der Fassung vom Juli 2020 wird gebilligt.
Der Bürgermeister wird beauftragt die Vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes „Auf dem Sande“ Gemeinde Geratal/OT 
Geraberg gemäß § 21 (3) ThürKO bei der Verwaltungsbehörde 
Landratsamt des Ilm-Kreises anzuzeigen.
Die Satzung ist alsdann ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienst-
stunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt wer-
den kann.
Die Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem San-
de“ Gemeinde Geratal/OT Geraberg tritt mit der ortsüblichen Be-
kanntmachung der Genehmigung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

103-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jah-
resrechnung der Gemeinde Frankenhain für das Haushaltsjahr 
2014 festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2015) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2014 der Gemeinde Frankenhain erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

104-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jah-
resrechnung der Gemeinde Frankenhain für das Haushaltsjahr 
2015 festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2016) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2015 der Gemeinde Frankenhain erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

105-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jah-
resrechnung der Gemeinde Frankenhain für das Haushaltsjahr 
2016 festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2017) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2016 der Gemeinde Frankenhain erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

106-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jah-
resrechnung der Gemeinde Geschwenda für das Haushaltsjahr 
2014 festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2015) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2014 der Gemeinde Geschwenda erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

107-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jah-
resrechnung der Gemeinde Geschwenda für das Haushaltsjahr 
2015 festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2016) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2015 der Gemeinde Geschwenda erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

108-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jah-
resrechnung der Gemeinde Geschwenda für das Haushaltsjahr 
2016 festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2017) war nicht möglich, 

100-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung Gemeinde Geratal/OT Gossel, 
einschließlich der zeichnerischen Festsetzung und dem natur-
schutzrechtlichem Ausgleich in der Fassung vom Mai 2020 ge-
mäß § 10 BauGB als Satzung.
Die Begründung in der Fassung vom Mai 2020 wird gebilligt.
Der Bürgermeister wird beauftragt die Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung Gemeinde Geratal/OT Gossel gemäß § 21 (3) 
ThürKO bei der Verwaltungsbehörde Landratsamt des Ilm-Krei-
ses anzuzeigen.
Die Satzung ist alsdann ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienst-
stunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt wer-
den kann.
Diese Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Gemeinde Ge-
ratal/OT Gossel tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung der  
Genehmigung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

101-07/07/20 vom 07.07.2020
Auf Grund der § 1 Abs. 6, § 1a Abs. 2 und § 4 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 5874), und den §§ 2 Abs. 2 und 
21 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.01.2003, GVBl. S. 41, mehrfach ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) 
hat der Bürgermeister der Gemeinde Geratal im Rahmen seines 
Eilentscheidungsrechts nach § 30 ThürKO anstelle des Gemein-
derates der Gemeinde Geratal am 22.04.2020 den 2.Entwurf der 
Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Sande“ 
OT Geraberg gebilligt und dessen Auslage beschlossen.
Mit Schreiben vom 30.04.2020 wurden die betroffenen Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren (Beteili-
gung gemäß § 4(2) BauGB – 2. Entwurf) beteiligt.
Die Bürgerbeteiligung wurde im Rahmen einer öffentlichen Aus-
legung der Planunterlagen im Zeitraum vom 25.05.2020 bis ein-
schließlich 26.06.2020 durchgeführt.
Die in den Stellungnahmen enthaltenen Anregungen hat der 
Ortschaftsrat entsprechend Anlage 1 mit folgendem Ergebnis 
geprüft:

a) berücksichtigt wurden Anregungen und Hinweise von (siehe 
Anlage 1):
- WAVI Zweckverband, Ilmenau, 29.05.2020

b) ohne Anregungen sind Stellungnahmen eingegangen von:
- Landratsamt Ilm-Kreis, Arnstadt, 29.05.2020
- Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimar, 08.06.2020
- TLUBN, Weimar, 12.06.2020
- Thüringer LA für Bodenmanagement und Geoinformati-

on, Saalfeld, 13.05.2020
- Thür. LA für Denkmalpflege und Archäologie, Weimar, 

12.05.2020
- Thür. LA für Denkmalpflege und Archäologie, Erfurt, 

06.05.2020
- Thür. LA für Bau und Verkehr, Erfurt, 03.06.2020
- Thüringer Netkom, Weimar, 07.05.2020
- Vodafone Kabel, Erfurt, 29.05.2020
- TEN, Erfurt; 02.06.2020
- Gemeinde Amt Wachsenburg, 26.05.2020
- Stadt Arnstadt, 26.05.2020
- Stadt Plaue, 12.05.2020
- Stadt Suhl, 12.05.2020

c) Folgende Träger öffentlicher. Belange wurden beteiligt, ha-
ben sich jedoch bis zum heutigen Tag nicht geäußert:
- Deutsche Telekom, Suhl
- Angelroda/ Gemeinde Martinroda
- Gemeinde Martinroda
- Gemeinde Elgersburg
- Stadt Oberhof
- Stadt Ohrdruf

d) Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Anregun-
gen durch Bürger vorgebracht.
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da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2015 der Gemeinde Liebenstein erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

117-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Liebenstein für das Haushaltsjahr 2016 
festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2017) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2016 der Gemeinde Liebenstein erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

118-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Frankenhain. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

119-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Frankenhain. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

120-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Frankenhain. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

121-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Geschwenda. Bei der Beratung 
und Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Gera-
tal Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

122-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Geschwenda. Bei der Beratung 
und Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Gera-
tal Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

123-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Geschwenda. Bei der Beratung 
und Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Gera-
tal Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

124-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Gossel. Bei der Beratung und Ab-
stimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal Herr 
Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

125-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Gossel. Bei der Beratung und Ab-
stimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal Herr 
Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

126-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Gossel. Bei der Beratung und Ab-
stimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal Herr 
Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

127-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-

da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2016 der Gemeinde Geschwenda erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

109-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Gossel für das Haushaltsjahr 2014 fest-
zustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2015) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2014 der Gemeinde Gossel erst am 01.04.2020 erstellt 
wurde.

110-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Gossel für das Haushaltsjahr 2015 fest-
zustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2016) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2015 der Gemeinde Gossel erst am 01.04.2020 erstellt 
wurde.

111-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Gossel für das Haushaltsjahr 2016 fest-
zustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2017) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2016 der Gemeinde Gossel erst am 01.04.2020 erstellt 
wurde.

112-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Gräfenroda für das Haushaltsjahr 2014 
festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2015) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2014 der Gemeinde Gräfenroda erst am 01.04.2020 erstellt 
wurde.

113-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Gräfenroda für das Haushaltsjahr 2015 
festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2016) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2015 der Gemeinde Gräfenroda erst am 01.04.2020 erstellt 
wurde.

114-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Gräfenroda für das Haushaltsjahr 2016 
festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2017) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2016 der Gemeinde Gräfenroda erst am 01.04.2020 erstellt 
wurde.

115-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Liebenstein für das Haushaltsjahr 2014 
festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2015) war nicht möglich, 
da die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2014 der Gemeinde Liebenstein erst am 01.04.2020 er-
stellt wurde.

116-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, die Jahres-
rechnung der Gemeinde Liebenstein für das Haushaltsjahr 2015 
festzustellen.
Eine gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO fristgemäße Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat (31.12.2016) war nicht möglich, 
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138-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Geschwenda. Bei der Beratung 
und Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Ge-
ratal Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht mit.

139-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Gossel. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

140-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Gossel. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

141-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Gossel. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

142-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Gräfenroda. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

143-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Gräfenroda. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

144-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Gräfenroda. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

145-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Liebenstein. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

146-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Liebenstein. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

147-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Liebenstein. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

haltsjahr 2014 der Gemeinde Gräfenroda. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

128-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Gräfenroda. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

129-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Gräfenroda. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

130-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Liebenstein. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

131-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Liebenstein. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

132-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung des Bürgermeisters der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Liebenstein. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkte der Bürgermeister der Gemeinde Geratal 
Herr Dominik Straube gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht mit.

133-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Frankenhain. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

134-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Frankenhain. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

135-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2016 der Gemeinde Frankenhain. Bei der Beratung und 
Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Geratal 
Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
mit.

136-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2014 der Gemeinde Geschwenda. Bei der Beratung 
und Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Ge-
ratal Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht mit.

137-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Entlas-
tung der Beigeordneten der Gemeinde Geratal für das Haus-
haltsjahr 2015 der Gemeinde Geschwenda. Bei der Beratung 
und Abstimmung wirkten die Beigeordneten der Gemeinde Ge-
ratal Tobias Nimbs und Lars Pitan gemäß § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht mit.
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Gemäß § 45a (6) gefasste Beschlüsse -  
Ortschaftsrat Gräfenroda vom 18.02.2020
012-18/02/20 vom 18.02.2020
Der Ortschaftsrat ermächtigt den Ortschaftsbürgermeister über 
die gemäß § 45a ThürKO zur Verfügung gestellten Haushalts-
mittel laut Haushaltsplan der Gemeinde Geratal zu verfügen. Die 
Mittelverwendung soll für kulturelle, sportliche und soziale Zwe-
cke verwandt werden.
Die Gemeinde Geratal führt über die Budgetierung einen Teil-
haushalt der Bestandteil des Jahresabschluss des jeweiligen 
Haushaltsjahres ist.

Dominik Straube
Ortschaftsbürgermeister

Mitteilungen

148-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt, das Grund-
stück Gemarkung Gräfenroda, Flur 1, Flurstück 1004/6 (Teil der 
Schillerstraße) gemäß § 6 Abs. 1 bis 3 ThürStrG als öffentliche 
Straße (Gemeindestraße) zu widmen:

1. Straßenbeschreibung:
Straßenbezeichnung: Teil der Schillerstraße
Lage der Straße: Grundstück Gemarkung Gräfenroda,

Flur 1, Flurstück 1004/6
2. Klassifizierung:
Die vorstehende Straße ist Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 1 
Nr. 3 ThürStrG.
3. Wirksamwerden:
Die vorstehende Straße ist mit Wirkung des Tages der öffentli-
chen Bekanntmachung der Allgemeinverfügung der Gemeinde 
Geratal im Amtsblatt der Gemeinde Geratal öffentliche Straße 
(Gemeindestraße).
4. Träger der Baulast:
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Geratal.

149-07/07/20 vom 07.07.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal beschließt die Aufhe-
bung des Beschlusses Nr. 82/11/2018 des Gemeinderates der 
ehemaligen Gemeinde Geraberg vom 29.11.2018.

Nicht öffentlicher Teil:

150-07/07/20 vom 07.07.2020
Die Niederschrift der 5. Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Geratal vom 25.02.2020 (nicht öffentlicher Teil) wird geneh-
migt.
151-07/07/20 vom 07.07.2020
Kommunaltechnik
152-07/07/20 vom 07.07.2020
Feuerwehrangelegenheit
153-07/07/20 vom 07.07.2020
Grundstückskauf
154-07/07/20 vom 07.07.2020
Grundstückskauf
155-07/07/20 vom 07.07.2020
Grundstückskauf
156-07/07/20 vom 07.07.2020
Grundstückskauf
157-07/07/20 vom 07.07.2020
Grundstückskauf
158-07/07/20 vom 07.07.2020
Grundstücksverkauf
159-07/07/20 vom 07.07.2020
Beschlussaufhebung
160-07/07/20 vom 07.07.2020
Grundstückskauf

Gefasste Beschlüsse der 7. Versammlung 
des Gemeinderates der Gemeinde Geratal 
vom 28.07.2020

Nicht öffentlicher Teil:
161-28/07/20 vom 28.07.2020
Personalangelenheit
162-28/07/20 vom 28.07.2020
Grundstückskauf
163-28/07/20 vom 28.07.2020
Grundstücksverkauf
164-28/07/20 vom 28.07.2020
Grundstücksverkauf
165-28/07/20 vom 28.07.2020
Grundstücksverkauf
166-28/07/20 vom 28.07.2020
Grundstücksverkauf
167-28/07/20 vom 28.07.2020
Grundstücksverkauf

Dominik Straube
Bürgermeister

Stellenausschreibung für eine Stelle als  
IT-Systemadministrator (m/w/d)

Die Gemeinde Geratal im Ilm-Kreis mit 6 Ortsteilen und etwa 
9.000 Einwohnern sucht voraussichtlich ab 01.01.2021 einen

IT-Systemadministrator (m/w/d)

Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen. Die Be-
zahlung erfolgt nach den geltenden Tarifvorschriften des Tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
• Administration der IT-Systeme, beispielsweise Unterstüt-

zung bei der Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung, War-
tung und Betreuung von Hardware, Software, Appliance 
sowie Betreuung der Netzwerkinfrastruktur

• Planung, Erweiterung und Modernisierung der Netzwerk- 
und Systeminfrastruktur für die Verwaltung einschließlich 
der nachgeordneten Einrichtungen

• Überwachung und Steuerung von externen IT-Dienstleis-
tern

• Initiierung und Durchführung von Sensibilisierungsmaß-
nahmen zur IT-Sicherheit

• Erstellung und Pflege von Systemdokumentationen
• Unterstützung und Begleitung von Projekten und Web-

Projekten (z. B. Homepage)
• Beschaffung der IT-Hard- und Software gemäß der Verga-

bevorschriften für die gesamte Verwaltung einschließlich 
der nachgeordneten Einrichtungen

• Aufgaben des Datenschutzes nach den jeweils maßgeben-
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, einschließlich 
der Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Daten-
schutzbeauftragten

• Überwachung der Einhaltung der Regelungen des Arbeits-
schutzes gemeinsam mit dem externen Arbeitsschutzbe-
auftragten

Folgende Voraussetzungen werden mindestens erwartet:
• ein abgeschlossenes Studium im IT-Bereich (z. B. Bache-

lor of Science, Fachrichtung Informatik) oder eine ver-
gleichbare abgeschlossene Berufsausbildung mit mindes-
tens dreijähriger Berufserfahrung (z. B. Fachinformatiker 
für Systemintegration, Wirtschaftsinformatiker, Informa-
tikkaufmann (m/w/d)) oder eine durch Aus- und Weiter-
bildung und mehrjährige Berufserfahrung gleichwertige 
Befähigung

• fundierte Kenntnisse und Erfahrungen sowohl in Server- 
und Netzwerktechnik als auch in der IT-Sicherheit (z. B. 
Firewall, Antivirus-Programme, etc.)

• fundierte Kenntnisse im Bereich moderner Kommunikati-
onstechnik (z. B. LAN, WLAN, TK-Technik)

• Erfahrungen in der Administration von Windows Servern, 
SQL-Datenbanken, Exchange und Office

• Kenntnisse im Thüringer Vergaberecht sind wünschens-
wert

• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Besitz der Fahrerlaubnis (Klasse B)
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Allgemeinverfügung der Gemeinde Geratal

zur Widmung des Grundstücks Gemarkung Gräfen-
roda, Flur 1, Flurstück 1004/6 als öffentliche Straße 
(Gemeindestraße – Teil der Schillerstraße)

Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal hat in seiner Sitzung 
am 07.07.2020 beschlossen, gemäß § 6 Abs. 1 bis 3 Thüringer 
Straßengesetz (ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 19), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 302), das 
Grundstück Gemarkung Gräfenroda, Flur 1, Flurstück 1004/6 als 
öffentliche Straße (Gemeindestraße – Teil der Schillerstraße) zu 
widmen.

1. Straßenbeschreibung:

Straßenbezeichnung: Teil der Schillerstraße
Lage der Straße: Grundstück Gemarkung Gräfenroda,

Flur 1, Flurstück 1004/6

2. Klassifizierung:
Die vorstehende Straße ist Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 1 
Nr. 3 ThürStrG.

3. Sofortige Vollziehung
Für die Verfügungen in Nr. 1 und 2 wird die sofortige Vollziehung 
angeordnet.

4. Wirksamwerden:
Die vorstehende Straße ist mit Wirkung des Tages der öffentli-
chen Bekanntmachung der Allgemeinverfügung der Gemeinde 
Geratal im Amtsblatt der Gemeinde Geratal öffentliche Straße 
(Gemeindestraße).

5. Träger der Baulast:
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Geratal.

6. Begründung der Allgemeinverfügung:
Die Allgemeinverfügung wird auf Grund des in der Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Geratal am 07.07.2020 gefassten 
Beschlusses Nr. 148-07/07/20 erlassen. Diesem Beschluss lag 
folgende Darstellung der Sach- und Rechtslage zu Grunde.
Die Widmung einer Straße ist in § 6 des Thüringer Straßengeset-
zes (ThürStrG) geregelt. Sie ist eine Allgemeinverfügung, durch 
die Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen 
Straße erhalten. Die Widmung einer Straße für den öffentlichen 
Verkehr verfügt der Träger der Straßenbaulast. Voraussetzung 
für die Widmung ist, dass der Träger der Straßenbaulast Eigen-
tümer des der Straße dienenden Grundstückes ist (§ 6 Abs. 3 
ThürStrG). Die Gemeinde Geratal ist Eigentümerin des Grund-
stücks Gemarkung Gräfenroda, Flur 1, Flurstück 1004/6.
Das genannte Grundstück wurde bisher als Teil des Grund-
stücks Gemarkung Gräfenroda, Flur 1, Flurstück 1004/1, ohne 
Widmung als Verkehrsfläche genutzt und ist im Zuge des Aus-
baus der Schillerstraße grundhaft ausgebaut worden. Mit der 
Widmung soll das Grundstück Gemarkung Gräfenroda, Flur 1, 
Flurstück 1004/6 Teil der Schillerstraße werden.

7. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der 
Gemeindeverwaltung Geratal, Gräfenroda, An der Glashütte 3, 
99330 Geratal einzulegen.

Hinweis:
Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat wegen 
der Anordnung der sofortigen Vollziehung keine aufschiebende 
Wirkung. Gegen die unter Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung ge-
troffene Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 
Abs. 5 VwGO beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 
a, 99425 Weimar, ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung gestellt werden.

Geratal, 12.08.2020
Dominik Straube
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Geratal

Vollzug des Thüringer Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG)

Gemäß § 22 Absatz 2 des Thüringer Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) weist die Gemeinde Gera-
tal darauf hin, dass die

- Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Bereit-
stellung von sechzehn Plätzen in den Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Ohrdruf – Ortsteil Crawinkel (6 Plätze) und 
Ortsteil Wölfis (10 Plätze) von der Gemeinde Geratal – Orts-
teil Gossel auf die Stadt Ohrdruf

im Amtsblatt des Landkreises Gotha am 30. Juli 2020 auf Seite 2 
und 3 gemäß § 22 Absatz 2 ThürKGG amtlich bekannt gemacht 
wurde.

Geratal, den 12. August 2020
Dominik Straube
Bürgermeister

Wir bieten Ihnen:
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• eine leistungsorientierte Bezahlung sowie eine Jahresson-

derzahlung entsprechend den tariflichen Voraussetzungen
• eine verantwortungsvolle, interessante und abwechs-

lungsreiche Vollzeittätigkeit in einer dynamischen, jungen 
Gemeinde

• flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)

Die Anstellung erfolgt im Beschäftigungsverhältnis entspre-
chend der Ausbildung und dem beruflichem Werdegang nach 
den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD). Die Eingruppierung erfolgt bis Entgeltgruppe E 
9b TVöD und richtet sich nach der persönlichen Qualifikation 
und der beruflichen Erfahrung. Es erwartet Sie eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem interessanten Aufgabengebiet.
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung wer-
den schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des SGB IX 
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis zum 25. September 2020 an die

 Gemeinde Geratal
 Herrn Bürgermeister Dominik Straube
 - persönlich -
 An der Glashütte 3
 99330 Geratal OT Gräfenroda

Bewerbungen werden gegen einen adressierten und ausrei-
chend frankierten Rückumschlag zurückgesandt oder können 
bis 6 Monate nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfah-
rens unter der genannten Adresse abgeholt werden. Kosten, 
die mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

Datenschutzerklärung
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich da-
mit einverstanden, dass Ihre Daten gemäß gesetzlicher Be-
stimmungen verarbeitet werden dürfen. Eine Weitergabe oder 
sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
nur im Rahmen des Bewerbungsprozesses an in das Verfahren 
involvierte Personen. Sollten Sie diese Einwilligung nicht ertei-
len, können wir Ihre Bewerbung nicht verarbeiten. Der Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten bei der Bearbeitung während 
des gesamten Bewerbungsverfahrens ist für uns ein wichtiges 
Anliegen. Daher werden Ihre Daten spätestens 6 Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens ordnungsgemäß 
gelöscht.

Dominik Straube
Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachungen anderer  
Institutionen und Einrichtungen

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Geratal

Veranstaltungen

Gottesdienste und Veranstaltungen

Evang.-Luth. Pfarramt Gräfenroda- Geschwenda

Tel. 036205/ 76468
kirchegraefenrodageschwenda@outlook.de

Bitte beachten Sie die geltenden Infektionsschutzbestimmungen.

23.08.2020 11. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr St. Leonhardi Kirche Frankenhain, Gottesdienst

Pfarramt Crawinkel

Tel. 03624/ 314929

23.08.2020 11. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Familienkirche in Gossel

Für aktuelle Änderungen bitten wir, die Aushänge zu beachten.

Ortsteil Gräfenroda

Vereine und Verbände

Erdbeerfest
Am Freitag, den 31.07. feierten, bei herrlichem Sonnenschein, 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Pro Seniore Residenz Ro-
sental gemeinsam ein Erdbeerfest. Zu Musik und Unterhaltung, 
seitens der Betreuungskräfte, gab es Erdbeerbowle und frischen 
Erdbeerkuchen.



Geratal vom 21.08.2020 - 9 - Nr. 17/2020

Hornquartett
Am 01.08. entführte unsere Bewohnerinnen und Bewohner der 
Pro Seniore Residenz Rosental das Hornquartett auf eine Musi-
kalische Reise über den Rennsteig. Der Hitze zum Trotz, wurde 
gerne zu bekannten Liedern mitgesungen.

Ortsteil Geraberg

Kindertageseinrichtung

Schulanfänger
Seit einigen Wochen dürfen die Schulanfänger wieder unsere 
Kita besuchen! – Die Freude bei den Kindern war rießig! Es wur-
de endlich wieder zusammen gespielt, Quatsch gemacht und 
gelernt. Durch die vielen Einschränkungen in dieser besonderen 
Zeit, konnten die Schulanfänger leider nicht die gewohnten Aus-
flüge aus dem Vorjahr durchführen. Doch Traurigkeit und Lang-
weile kam nicht auf, denn die Erzieher dachten sich viele be-
sondere Angebote für die Kinder aus, die auf dem Kita Gelände 
stattgefunden haben. Nach vielen Telefonaten gelang es ihnen 
dann doch, eine Abschlussfahrt zur Sternwarte nach Suhl zu or-
ganisieren. Am 25.6. versammelten sich die aufgeregten Schul-
anfänger vor der Kita und starteten mit dem Bus Richtung Suhl. 
Dort angekommen lernten sie eine Menge über unser Universum 
und die Sterne.
Einen Tag später folgte dann das lang ersehnte Zuckertütenfest 
in der Kita! Etwas anders organisiert als im Vorjahr, aber allemal 
genauso aufregend und spannend für die zukünftigen Erstkläss-
ler. Nach dem Frühstück bekam die Gruppe Violett einen Überra-
schungsbesuch vom Bürgermeister Herrn Dominik Straube, der 
den Kindern seine Glückwünsche und Erfahrungen der eigenen 
Schuleinführung mitteilte. Danach brachen die Schulanfänger zu 
einer spannenden Schnitzeljagd auf. Dabei war vor allem der Ori-
entierungssinn gefragt, um die „Schnitzeljagd Karte“ richtig lesen 
und den Weg durch den Geraberger Wald finden zu können. Auf 
dem Weg befanden sich 4 Stationen mit jeweils einer Aufgabe, 
die nur zukünftige Erstklässler lösen konnten. Zur Belohnung gab 
es an jeder Station ein Puzzleteil, welches dann in der Kita zu ei-
ner Zuckertüten – Medaille zusammengeklebt wurde. Nach dem 
Mittagsschlaf verhalf diese Medaille den Kindern zum Eintritt in 
den Garten, natürlich samt vollbehangenem Zuckertütenbaum! 
Schnell rannten die Kinder zum Baum und schon hatte sich je-
der eine der vielen bunten Zuckertüten ausgesucht. Die Augen 
strahlten, als die Kinder ihre erste Zuckertüte in den Armen hiel-
ten. Voller Stolz trugen die Kinder ihre Zuckertüten nun durch das 
Kita Gebäude und versammelten sich anschließend vor der Kita, 
denn dort warteten auch schon ihre Eltern und Geschwister. Mit 
einem emotionalen Programm, voller Lieder, Gedichte und lie-
ben Worten verabschiedeten sich die Kinder von der Kita und auf 
beiden Seiten konnte man die ein oder andere Abschiedsträne 
sehen. Am Ende wurden jedes Kind aus dem großen Kindergar-
tenfenster „geworfen“ – nun geht es in die Schule!
Am Abend feierten Kinder, Eltern und Erzieher noch einmal ge-
meinsam und tauschten dabei lustige Geschichten und Erinne-
rungen aus der Kita Zeit aus.

Eure Erzieher aus der Kita „Regenbogen“ in Geraberg
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Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Geratal,  
Kleinbreitenbach, Plaue und Rippersroda

Pfarramt
Dorfplan 11
99331 Geratal OT Geraberg
E-Mail: geratal@kirche-arnstadt-ilmenau.de

Pfarrer: Kersten Spantig 03677 / 466762
Anliegen in Sachen Kinder- und Jugendarbeit:
Frau C. Riekehr tel. unter 0157 / 56333488
Anliegen in Sachen kirchgemeindlicher Verwaltung:
Frau B. Carls tel. unter 03677 / 466762

Wir laden herzlich ein:

Sonntag, 23. August
10:00 Martinroda Gottesdienst Spantig
Sonntag, 30. August
10:00 Elgersburg Gottesdienst Spantig
Sonntag, 06. September
10:00 Geraberg Familiengottesdienst Riekehr
10:00 Plaue Gottesdienst Müller
14:00 Angelroda Gottesdienst Müller
14:30 Rippersroda Gottesdienst Spantig
Sonntag, 13. September
10:00 Elgersburg Gottesdienst Spantig

Bei Rückfragen bitte im Pfarramt melden!

Bankverbindungen

Kirchgemeinde Geratal:
DE97 8405 1010 1140 0025 93

Kirchgemeinde Plaue:
DE45 8405 1010 1833 0003 38

Kirchgemeinde Kleinbreitenbach:
DE49 8405 1010 1010 1681 81

Sparkasse Arnstadt - Ilmenau
BIC: HELADEF1ILK

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 28.08.2020

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 04.09.2020
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Sonstige Mitteilungen

Geralaube Nr. 2 - 2020 -

Die Windische Gera (= Gera der Wenden = Zahme Gera),

auch alte Gera, - war Siedlungsgrenze der Slawen.

Hier die Fakten :
Dieser Fluß, dessen Name 1301 erstmals als Windische Gera erscheint, markierte die 
Ostgrenze des zum castrum Schwarzwald gehörenden Waldgebietes zwischen Ohra 
und (Zahmer) Gera. Das bedeutende Waldgebiet bestand sehr wahrscheinlich bereits 
vor 1000 als  Besitz der Grafen von Keverburg-Schwarzburg und deren Vorfahren. 
Anderseits stellt dieser Flußlauf  die Westgrenze der slawischen Besiedlung dar. 
Diese erfolgte seit dem 10. / 11 Jahrhundert planmäßig vom Raum Rudolstadt her. 
Die nahen Orts- und Flußnamen bestätigen das:
1198 Longewissen (Langewiesen); 1356 Porlazz (Pörlitz);  [ 1 ]
1221 bis 1788 Godenitz, Judenitz, Jüdenitz, Göderitz, Jüderitz, Jüdnitzen, Gügenitz, 
Jüchnitz (Jüchnitz - Nebenfluß der Zahmen Gera) [2] 
1594- eine Henneberger Karte nennt Rotlitz  (Roda bei Ilmenau).
Etwas weiter weg, bei Espenfeld, gibt es den  Beweis für die ehemals slawische 
Besiedlung in unserem Raum. Ein slawisches Gräberfeld  mit den Bestattungen von 
438 Individuen. (10. bis 12. Jahrhundert) wurde dort ergraben.  [3] 

Ein Zitat von PAUL BLEISCH gibt die passende Zusammenfassung:
" Die Sorben also waren die ersten Ansiedler in dem Urwalde bei uns, und die 
Bezeichnungen 'wendische oder windische Gera' und Jüchnitz und Längwitz verraten 
ihre Anwesenheit mitten im Gebirge, wohl als Bergleute." [4] 
Slawische Siedlungsgruppen waren z.B. die Sorben und die Wenden.
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Die Mündung der Jüchnitz in die Zahme Gera, bei der Braunsteinmühle Geraberg, 
dem Pochwerk, ist insofern ein bemerkenswerter Punkt, da hier zwei Wasser mit 
slawischen Namenwurzeln zusammentreffen.                                                             

R. Krause, 07/2020

Quellen:
[1] Archäologie und Historie von Geschwenda im Schwarzburgischen, Chronik- Verlag H.E.Müllerott, Arnstadt, 2002, 
von ERNST MEILAND (1890 - 1973) und Dipl. Museologe H.E. MÜLLEROTT, Seite 13,14
[2]  HERBERT SCHRICKEL, 1958,  Inauguraldissertation an der Friedrich-Schiller-Universität (Seite 254/255)   
[3]  Veröffentlichung des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens 
Bd. 2 : Slawen in Thüringen : Geschichte, Kultur und Anthropologie im 10. bis 12. Jahrhundert; nach den 
Ausgrabungen bei Espenfeld / HERBERT BACH : SIGRID DUSEK. - Weimar : Böhlau, 1971, Seite 67, 68 
[4] PAUL BLEISCH, Bilder aus Ilmenaus Vergangenheit, Zentralatiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 
1987, Seite 11           
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Gut gelaunt stiegen wir nachmittags wieder aus dem Bus. Was 
die Corona-Disziplin gebot, haben wir korrekt eingehalten. Aber 
wir wissen auch: Das Leben bleibt weiterhin lebensgefährlich

Dr. Klaus Bödrich

Ortsteil Geschwenda

Vereine und Verbände

Nachruf
Wir trauern um unser Vereinsmitglied

Hubert Marxhausen.

Mit ihm haben wir ein aktives Mitglied unseres Vereins ver-
loren.
Seine optimistische Art werden wir stets in guter Erinne-
rung behalten.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, insbe-
sondere seiner Ehefrau Brigitte und allen Angehörigen.

Geschwenda im August 2020
Die Mitglieder des
Heimat- und Fremdenverkehrsvereins Geschwenda e.V.

Ortsteil Gossel

Vereine und Verbände

Gratulationen zum Geburtstag der  
AWO-Mitglieder der Ortsgruppe Gossel

Der Vorstand der AWO-Ortsgruppe Gossel wünscht folgendem 
Mitglied zum Geburtstag Gesundheit, Lebensfreude und vor al-
lem Zufriedenheit an allen Tagen:

Gundermann, Monika am 28. August zum 67. Geburtstag

Der Vorstand der AWO-Ortsgruppe Gossel

Vereine und Verbände

Eine Busfahrt ins Vogtland -  
mit Reserveliedern

Es sollte seit 1999 die 21.Sommerausfahrt des „Geraberger Lie-
derkranzes“ mit unserem Stammbusfahrer Wolfgang Stärker in 
den so genannten „Musikwinkel“ um Klingenthal herum werden. 
Das Hotel war ausgesucht und die Ausflüge abgestimmt. Der 
große Reisebus war schon im Dezember bis auf den Pflichtre-
serveplatz voll ausgebucht. Und dann – kam Corona und leg-
te im März die Busse und sonst vieles mehr lahm. Wir hofften 
und bangten mit der Reisebranche, bis am 27.Juni wieder die 
Fahrtenfreigabe mit Einschränkungen erfolgte. Und auch wir kur-
belten und informierten und fragten und gewannen tatsächlich 
wieder 41 freiwillige Sängerinnen und Sänger und Fans für die 
Mitfahrt vom 27. bis 30.Juli nach Schöneck-Kottenheide, einem 
41-Seelenörtchen nahe Klingenthlal mitten in einem großen ru-
higen Waldgebiet, 780 m hoch gelegen. Leider traute sich nur ein 
wackeres Vorstandsmitglied mit auf die Reise, aber sie war um 
so aktiver dabei. Deshalb waren wir nicht mehr „Liederkranz“, 
sondern nur noch „Fahrende Sänger“ ohne Notenmappen.
Der Anreisetag signalisierte keine Corona-Neuinfektionen für un-
serer Reiseroute. Alle Zusteigenden fühlten sich gesund. Nur die 
Greizer Krankenhausinfektionen von zuvor ließen uns am wun-
derschönen Greizer Schlosspark nicht Halt machen. Und so gab 
es das erste große Spektakel an der imposanten 170 Jahre al-
ten Göltzschtalbrücke (Bild) mit ihren 21 Millionen Ziegelsteinen, 
einer Höhe von 80 Metern und einer Länge von einem halben 
Kilometer. Sie ist heute noch zweispurige Hauptfahrstrecke nach 
Bayern. Wir rasteten und staunten.
Im „Weihnachtswunderland“ gab es beim Halt in Stützengrün 
dann ein hochsommerliches Weihnachtserleben. Ich glaube, viel 
Geld war es nicht, was in der Kasse dort zurückblieb.
Hörenswert dann der Empfang vom Hoteldirektor auf dem Dorf-
platz in Kottenheide, der für uns eigenhändig die alte Schulglo-
cke auf dem Dorfplatz läutete, und der für jeden Ankömmling 
Schnaps im Henkelkörbchen hatte. So ging es gut los. Das sau-
bere Hotel ohne Fehl und Tadel, ebenso die Quartiere und Be-
dienung, und erst das oder besser gesagt die Abendessen und 
auch die Morgenbuffets an allen Tagen – vorzüglich.
Im zweiten großen Restaurant des Hauses standen die Tische 
und Stühle coronavereinzelt. Hier fanden dann die allabendli-
chen und selbstgestalteten Kulturprogramme in geschlossener 
Runde statt. Der gesellige Funke sprang immer bald über, und 
fast jeder wusste etwas Unterhaltsames oder Amüsantes bis hin 
zur Tanzeinlage („Pippi L.“) beizutragen – ganz im Sinne unserer 
Vereinsgemeinschaft. Wir hatten das Haus für uns und auch un-
seren Frohsinn und unser Lachen.
Und wurde auch gesungen ? Natürlich erhielt der Herr Hoteldi-
rektor vor seinem Haus sein Ständchen. Richtige Sänger haben 
immer Lieder im Kopf.
Der zweite Tag bescherte uns nach der Busfahrt 3 Stunden zum 
Flanieren und Einkehren auf der Kurpromenade in Karlsbad bei 
schönstem Sommerwetter. Weiter ging es dann ins nahe gelege-
ne Loket (alt: „Elbogen“). „Heute in Elbogen gewesen, wie es dort 
in seiner ganzen Beschaulichkeit liegt, und ist ein landschaftli-
ches Kunstwerk von allen Seiten zu betrachten !“ – das schrieb 
Goethe 1807 in sein Tagebuch. So erlebten wir es auch, dieses 
kleine Burgstädtchen, ganz von der Eger umschlungen im som-
merlichen Treiben.
Der dritte Tag war mit der kleinen Vogtlandrundfahrt gleicherma-
ßen kurzweilig. Unser Hoteldirektor begleitete uns dabei höchst 
persönlich und wusste weltgewandt zu informieren. Schöneck, 
die Vogtland-Skisprungarena, Klingenthal, das Raumfahrtmuse-
um in Morgenröthe-Rautenkranz und die Musikstadt Markneukir-
chen waren die Etappen auf der Tagestour. Die Fahrt hoch auf 
die Sprungschanze und das anschließende Abfahren mit den 
Rodelvehikeln hatten Nervenkitzelpotential, und sie wurde auch 
von unserer Seniorin Anni Neubauer mit 91 gemeistert!
Der vierte und wiederum heitere Abreisetag hielt noch einmal 
einen dreistündigen Aufenthalt in der jetzt herausgeputzten Vogt-
landmetropole Plauen bereit. Die meisten von uns besuchten 
dazwischen noch das im alten Rathaus eingerichtete „Plauener 
Spitzenmuseum“. Interessant für die Damen waren die Produkte, 
für die Herren die schöne alte Mechanik und Technik.
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Ortsteil Frankenhain

Vereine und Verbände

Nachruf

Nachruf
Wir trauern um

Uwe Fritz

Uwe war ein guter Freund, der uns immer unterstützt hat.
Was uns bleibt sind Dank und Erinnerungen,

an viele schöne gemeinsame Stunden.
Wir werden dich nie vergessen

und ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Mitglieder und Vorstand des
Modelleisenbahnclub Gräfenroda e.V, Sitz Frankenhain
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Der 1. Beigeordnete  
der Gemeinde Geratal, 
Herr Tobias Nimbs und 
der Hauptamtsleiter  
der Gemeinde Geratal, 
Herr Stefan Walther  
gratulieren  
Frau Ulrike Schleicher 
zum 40-jährigen  
Dienstjubiläum.

Dienstjubiläum

Abwechslungsreiche Ferienspiele im Geratal
Die Sommerferienspiele in den Jugendeinrichtungen Elgers-
burg und Gräfenroda sind vorbei. Neben vielen bekannten Ge-
sichtern, besuchten auch neue vor allem jüngere Kinder aus 
dem gesamten Geratal, die Ferienspiele.
Die Fahrt zum Heidepark Soltau war natürlich wieder ausge-
bucht, leider waren diesmal die Warteschlangen vor den Achter-
bahnen enorm groß. Erst zum Ende des Tages lichtete sich dies 
etwas, so dass dann alle noch auf ihren Fahrspaß kamen. Am 
Abend konnten sich alle Kinder noch auf dem riesigen Spielge-
lände im Holidaycamp austoben, bevor es dann am nächsten 
Tag nach einem ausgiebigen Frühstück heimwärts ging.
Bedanken möchten wir uns beim Anglerverein Frankenhain, 
die uns an der Lütschetalsperre wieder kostenlos das Vereins-
gelände zur Verfügung gestellt haben. Angeln ist mittlerweile 
genauso beliebt, wie unsere Ausflüge in den Kletterpark, zur 
Kartbahn und zum Paintball spielen. Die Frauengruppe Gera-
tal stellt uns seit vielen Jahren 2 Kleinbusse für die Ferien zur 
Verfügung. Wenn das zusätzlich zum Kleinbus des Jugend-
zentrums nicht ausreichte, fuhren dann einige Eltern der Kids 
mit ihrem Privatauto mit, so dass wir zu jedem Tagesausflug 

alle Kinder mitnehmen konnten. Hierfür nochmal ein herzliches 
Dankeschön.
Bei unseren vielen Fahrradtouren hatten wir großes Glück mit 
dem Wetter, so dass die meisten davon in einem Schwimmbad 
enden konnten.
Für die zweitägige Fahrt ins Tropical Island in den Herbstferien 
kann sich ab sofort angemeldet werden.

Jugendpfleger Steffen Fischer

Verschnaufpause im Heidepark Soltau

Nach Achterbahn fahren war abends Fußballspielen im Sand 
angesagt

Abreise aus dem Holidaycamp im Heidepark Soltau
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Am Samstag, den 08.08. drehte sich die Beschäftigung 
in der Pro Seniore Residenz Rosental um den Schnee-
kopf und den Rennsteig.
Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten großen Ge-
fallen an diesem Thema. Sie schauten Wanderkarten 
an, reichten Schneekopfkugeln umher und natürlich 
durfte das allbekannte Rennsteig Lied nicht fehlen.

Schneekopf

Mittagspause beim Angeln an der Frankenhainer Anglerhütte Angeln wird bei den Kindern immer beliebter

Im Erfurter Zoopark gibt es immer was zu entdecken

Einweisung vor dem Paintball spielen

Trinkpause bei einer Fahrradtour in Ilmenau Roda

Auf der Paintballanlage in Ohrdruf stellten 26 Kinder 4 Teams 
zusammen




